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Verehrte Damen und Herren,  

ich darf Sie heute abend mit Nürnberg, einer der ganz großen europäischen Wirtschafts- und 
Geistesmetropolen um 1500, bekannt machen. Ich werde dies auf drei Ebenen tun: Ich werde 
Ihnen einen Abriß der Geschichte der fränkischen Reichsstadt und Einblicke in ihre Verfas-
sung geben. Daneben werde ich Handwerk, Handel und Sozialfürsorge Nürnbergs um 1500 
beleuchten, und als dritte Ebene Nürnberg als ein Zentrum des bürgerlichen Humanismus 
vorstellen. 

Die Stadt Nürnberg entstand im 11. Jahrhundert in Anlehnung an eine 1050 erstmals erwähn-
te Reichsburg inmitten eines ausgedehnten Reichsgutkomplexes in Ostfranken und dem baye-
rischen Nordgau. Dieser herausragende Platz der Terra imperii wurde von den salischen und 
staufischen Herrschern bevorzugt und schrittweise ausgebaut. So übertrug HEINRICH III. vom 
benachbarten, in karolingische Zeit zurückreichenden Königshof Fürth bald nach 1050 das 
Marktrecht auf seinen neuen Stützpunkt. Sein Sohn HEINRICH IV. klammerte wenig später das 
Reichsgut um Nürnberg aus der zum bayerischen Nordgau gehörenden Grafschaft Hirsch-
berg/Sulzbach aus und bildete daraus einen eigenen Hochgerichts- und Verwaltungsbezirk 
des Reichs. Dieser umfaßte im wesentlichen die beiden Nürnberger Reichswälder sowie eini-
ge Rodungen und Ausbausiedlungen nördlich, östlich und südlich der Stadt, die später zur 
Alten Landschaft, dem Grundstock des Nürnberger Territoriums, zählen sollten. 

Unter KONRAD III., dem ersten staufischen König, setzte dann vor der Mitte des 12. Jahrhun-
derts der Aufstieg der Stadt ein: Er errichtete die Burggrafschaft mit Gericht und Verwaltung 
über Nürnberg und das umliegende Reichsgut. Die Burggrafen entstammten zunächst dem 
österreichischen Hause der RAABSER und seit 1190/92 dem schwäbischen Grafengeschlecht 
der ZOLLERN, das später als Markgrafen von Ansbach und Kulmbach/Bayreuth zu den größ-
ten Territorialherren des Raums aufstieg. Ihr Amt als Burggrafen von Nürnberg wurde jedoch 
auf rein militärische Belange beschränkt, die Verwaltung des Reichsguts und des vor dem 
Egidienkloster tagenden königlichen Landgerichts oblag einem selbständigen Amtsträger, 
Butigler genannt, die Verwaltung der Stadt und das städtische Gericht dem seit 1173/74 be-
legten Reichsschultheiß. Der steigende Bedarf des königlichen Hofs und die zunehmende Be-
deutung der Stadt zogen verstärkt Handwerk und Handel nach Nürnberg. Beides wurde von 
den STAUFERN gefördert. So erließ FRIEDRICH II. 1219 den „Großen Freiheitsbrief", ein erstes 
Stadtprivileg, das die Nürnberger Bürger als des Königs carissima civitas unter seinen allei-
nigen Schutz stellte und ihnen münz- und zollpolitische Vorteile garantierte. 

Zollerische und wittelsbachische Versuche, die Stadt nach dem Untergang der STAUFER dem 
Reich zu entfremden, konnte RUDOLF VON HABSBURG − wenn auch unter erheblichen Zuge-
ständnissen an die Zollern − vereiteln. Schon im Großen Freiheitsbrief trifft man auf die 
Nürnberger Bürgerschaft als Rechtsgemeinschaft. Sie ist 1256 erstmals als universitas civium 
bezeugt und führt seit 1236/42 ein eigenes Siegel. Der Weg vom Königsplatz des 11. Jahr-
hunderts hin zur Reichsstadt des 13. Jahrhunderts war um 1250 in groben Zügen vollendet. 

In der schon erwähnten Urkunde von 1256 tritt uns neben der universitas civium erstmals ein 
selbständiger Rat entgegen. Er bestand seit dem Ende des 13. Jahrhunderts aus zwei Kollegi-
en, zuständig für Gerichts- und Verwaltungsangelegenheiten. Beide Kollegien rekrutierten 
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sich aus der gleichen bevorzugten Bevölkerungsschicht und verschmolzen um 1320 zum Rat, 
in Abgrenzung zum Größeren Rat auch häufig als Kleiner Rat bezeichnet. Dieser Prozeß wur-
de begleitet von der schrittweisen Entmachtung des Reichsschultheißen, bis die Stadt sein 
Amt schließlich 1427 selbst erwarb. 

Infolge des Nürnberger Handwerkeraufstands der Jahre 1348/49 wurde der Rat 1370 um 16 
Mitglieder erweitert. Dies waren acht weitere Patrizier und als Zugeständnis an die Handwer-
ker − immerhin zahlenmäßig die stärkste Bevölkerungsgruppe − je ein Vertreter der acht an-
gesehensten Gewerbe, der Bäcker, Goldschmiede, Kürschner, Lederer, Rindsmetzger, Rot-
bierbrauer, Schneider und Tuchmacher. Wie gering die Bedeutung dieser Ratsherren aus dem 
Handwerkerstand war, läßt sich einer Stellungnahme CHRISTOPH SCHEURLS aus dem Jahre 
1516 entnehmen:  

Sie „haben die Freyheit, wann sie wollen in Rath zu kommen und ihre Stimme zu geben, oder, 
wann sie es nit gelust, gar daheim zu bleiben. Sie verwalten kein besonder Amt, lassen ihnen 
allein gefallen, was durch die andern Ratsherren beschlossen wird, und so ein Frag umgehet, 
fallen sie denen zu, deren Stimmen der Billigkeyt am nechsten zu seyn geachtet wird."  

Diese Handwerker-Ratsherren dienten also der puren Dekoration. 

Einen Ausschuß innerhalb des Rats bildeten die sieben Älteren Herren. Sie übten als „Innerer 
Geheimer Rat" oder Collegium Septemvirale die eigentliche Exekutive im Stadtstaat aus. An 
der Spitze der reichsstädtischen Verwaltung standen die beiden „Losunger“, die Verwalter der 
Finanzen. Beide und der dritte Ältere Herr versahen die militärischen Ämter der drei Obersten 
Hauptleute. Diese drei Personen, die Triumvirn, standen der gesamten Justiz und Verwaltung 
in der Stadt und im Landgebiet mit nicht weniger als 24 Zentralbehörden und etwa 100 Rats-
deputationen vor. 

Neben den patrizischen Rat trat im Laufe des 13. und verstärkt im 14. und 15. Jahrhundert 
eine Schicht ehrbarer Bürger, die als gerichtliche Zeugen berufen wurden − die Nominati oder 
Genannten. Diese 300 bis 400 Mitglieder starke Gruppe bildete den Größeren Rat, trat aber 
nur äußerst sporadisch zusammen. Sie war sehr heterogen und fungierte quasi als Akklamati-
onsinstitut bei prekären Entscheidungen des Stadtregiments. Aus den Reihen der Genannten 
ergänzte man untere Chargen der Ratsdeputationen, sie stellten neben den patrizischen Rats-
herren bisweilen die Viertelmeister und zum Teil auch die Gassenhauptleute; sie versahen 
also militärische und logistische Aufgaben. 

Diese knapp skizzierte Ratsverfassung hatte sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
endgültig ausgebildet. Sie war gültig, bis es dem Größeren Rat 1794 im Anblick der erdrük-
kenden Schuldenlast der Reichsstadt gelang, sich zumindest in Finanzfragen für die bleiben-
den zwölf Jahre der Reichsfreiheit ein Mitspracherecht zu erkämpfen. Handwerker besaßen − 
sieht man einmal von der kurzen Episode des Handwerkeraufstands 1348/49 ab − nie ein poli-
tisches Votum. 

Nach diesem Ausflug in die Verfassungsgeschichte möchte ich zurückkommen zur Entwick-
lung Nürnbergs im 14. Jahrhundert. Größte Förderung ließ LUDWIG DER BAYER der Stadt zu-
kommen. Er verlieh ihr und ihren Bürgern das Recht, selbst über landschädliche Leute zu 
richten, gewährte ihnen Zollfreiheiten an 72 Zollstätten und beschränkte das lästige Asyl-
recht, welches dem Schottenkloster zu St. Egidien, der Deutschordenskommende und der 
Burgfreiung zustand. 

Ähnlich wie LUDWIG DER BAYER förderte auch KARL IV. die Stadt. Er erhob Nürnberg, das er 
als „furnemste und basz gelegenste“ Stadt des Reichs lobte, in seiner Goldenen Bulle 1356 zu 
dem Platz, an dem jeder neugewählte König seinen ersten Reichstag abzuhalten habe. Somit 
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wurde Nürnberg neben dem Wahlort Frankfurt/Main und dem Krönungsort Aachen die dritte 
reichsrechtlich dem Königtum verbundene Stadt. 

Diese Verbindung zu Königtum und Reich wurde verstärkt, als König SIGISMUND 1423 Nürn-
berg die Reichskleinodien für ewige Zeiten zur Aufbewahrung anvertraute. Sie verblieben in 
Nürnberg, in der Kapelle des Heilig-Geist-Spitals verwahrt, bis sie 1796 vor den anrückenden 
französischen Truppen nach Regensburg und von dort weiter nach Wien geflüchtet wurden, 
wo sie eine neue Heimat fanden. 

Macht und Ansehen der fränkischen Metropole waren nun derart gefestigt, daß Rat und Bür-
gerschaft eine Bereinigung der wachsenden Spannungen mit den Zollern anstreben konnten. 
Die inzwischen in den Reichsfürstenrang erhobenen Burggrafen wurden zwischen 1385 und 
1427 schrittweise aus den Stadtmauern und teilweise auch aus der näheren Umgebung der 
Reichsstadt verdrängt. Da es aber dem Rat 1427 nicht gelungen war, sämtliche Hoheitsrechte 
wie die Blutgerichtsbarkeit, die hohe Jagd und das Geleit außerhalb der Stadt von den Zollern 
zu erwerben, blieben bis zum Ende der Nürnberger Reichsfreiheit noch genügend Anlässe zu 
schwersten Streitigkeiten gerichtlicher, aber auch kriegerischer Art zwischen beiden Nach-
barn bestehen. 

Aus der Feindschaft mit den Zollern entsprang um die Mitte des 15. Jahrhunderts jenes Bünd-
nis mit den wittelsbachischen Herzögen von Bayern-München, das die Reichsstadt im Lands-
huter Erbfolgekrieg 1504-1506 in die Lage versetzte, u.a. die oberpfälzischen Städte und Äm-
ter Altdorf, Lauf, Hersbruck, Hohenstein, Reicheneck und Velden zu erobern. Der Rat ge-
wann damit östlich der Stadt, beiderseits der Pegnitz an den wichtigen Fernhandelswegen 
nach Böhmen gelegen, ein ca. 1200 km² großes Territorium, das − nach Bern − größte von 
einer Reichsstadt beherrschte, in dem er sämtliche Hoheitsrechte einschließlich der Blutge-
richtsbarkeit ausübte. 

1427 wurden − wie wir gesehen haben − mit dem Kauf der Burggrafenburg und der Reichs-
wälder die Nürnberger Burggrafen, die größte Gefahr für die Freiheit Nürnbergs, aus der 
Stadt verdrängt und damit Nürnbergs Reichsfreiheit zementiert. Nun begann seine Blütezeit. 
Voraussetzung für Freiheit und kulturelle Blüte Nürnbergs war sein wirtschaftlicher Reich-
tum, der auf zwei Säulen ruhte: dem Fernhandel seiner Großkaufleute und dem Gewerbefleiß 
und der Geschicklichkeit seiner Handwerker. 

Deren gewerbliche Produktion − vor allem im metall- und textilverarbeitenden Bereich − und 
die ausgesprochen günstige Lage Nürnbergs im Kreuzungspunkt wichtiger europäischer Ver-
kehrssstraßen führten schon im 13. und 14. Jahrhundert zu einer regen Fernhandelstätigkeit 
Nürnberger Familien. Das Handelsnetz der Reichsstadt an der Pegnitz umfaßte um 1500 na-
hezu die ganze damals bekannte Welt: Im Süden erreichte man über die Ostalpen- und Bünd-
ner Pässe Italien von der Adria und dem Ligurischen Meer bis Sizilien, im Südwesten über 
das Schweizer Mittelland und den Genfer See das untere Rhonegebiet, Südwestfrankreich, 
das Garonnebecken, Spanien und Portugal, im Westen über den Ober- und Mittelrhein Loth-
ringen, die Champagne, die Ile de France, im Nordwesten über den Mittel- und Niederrhein 
Nordfrankreich, Flandern, Brabant, die Niederlande und England, im Norden über Frankfurt 
am Main und das deutsche Mittelland Lübeck und Hamburg, die Nord- und Ostsee sowie 
Skandinavien, im Nordosten über Sachsen und Böhmen Schlesien, Polen, Preußen, das Balti-
kum und Rußland, im Osten über Böhmen und Mähren Südpolen, Lemberg, das Schwarze 
Meer und von hier aus auf dem Seeweg Konstantinopel und schließlich im Südosten über die 
Donau Österreich, Ungarn und Siebenbürgen. Hinzu kamen außerhalb Europas im 16. Jahr-
hundert via Lissabon und Sevilla die neu erschlossenen Märkte in Süd- und Mittelamerika, 
Afrika und Indien. Die Nürnberger Kaufleute überbrückten dabei enorme geographische Ent-
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fernungen, die in den Ausläufern dieses europäischen Handelsnetzes bis zu 2000 km reichten 
(Konstantinopel, Lissabon).  

Der Nürnberger Handel diente der Versorgung nicht nur der einheimischen Bevölkerung mit 
Nahrungs- und Bekleidungsmitteln sowie Luxuswaren (Textilien, Fischen, Getreide, Fleisch, 
Salz, Wein, Gewürzen, Südfrüchten, Pelzen, Wachs) und der Belieferung der Nürnberger In-
dustrie mit Rohstoffen (Metallen, Wolle, Farben), sondern auch dem Export der in Nürnberg 
hergestellten Produkte (Metallwaren, Textilien, Waffen). Nicht zu überschätzen ist hierbei die 
internationale Verteilerrolle, die die Stadt und ihre Kaufleute ausübten. In vielen Bereichen 
besaßen die Nürnberger um 1500 eine Monopolstellung, so im Safranhandel aus Italien, Süd-
frankreich und Nordspanien, bei dem sie Qualitätsstandards setzten, im Galmeihandel aus 
dem Raum Aachen-Lüttich-Köln zur Produktion von Messingwaren, im Kupferabbau und -
handel aus Mitteldeutschland und Oberungarn, im steirischen Eisenerzhandel, im Buchshan-
del aus der Provence, im schwäbischen Leinwandhandel und für den Handel nach Süd-
deutschland und Italien auch für preußischen Bernstein zur Paternosterfabrikation und für 
osteuropäische Pelze. Unterstützt wurde der Handel durch massive Investitionen in auswärti-
gen Montangebieten (Mitteldeutschland, Ungarn, Alpenraum, sogar Kuba) und ein weitver-
zweigtes Finanz- und Kreditsystem, das Nürnberg − wie wir sehen werden − zu einem der 
führenden Finanzmärkte seiner Zeit machte. 

Die tragende Schicht des Nürnberger Groß- und Fernhandels blieben bis ins 16. Jahrhundert 
die patrizischen Familien, also die gesellschaftlich und politisch tonangebende Schicht Nürn-
bergs, der Nürnberger Stadtadel. Daß diese Gruppe sich als „Adel" begriff, wird spätestens 
seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert deutlich. So führt beispielsweise ULMAN STROMER 
(1329-1407) in seinem „Püchel von meim geslechet und von abentewr" die Abkunft seiner 
Vorfahren auf die ritterliche Familie derer VON REICHENBACH zurück. Andere Nürnberger 
Geschlechter folgten diesem Beispiel; CHRISTOPH FÜRER (1479-1537), ein Neunobilitierter 
auch im Selbstverständnis des Nürnberger Patriziats, sieht seine Ahnen gar am Hofe KARLS 
DES GROßEN. 

In der Forschung ist inzwischen unbestritten, daß ein Teil des älteren Nürnberger Patriziats 
der Ministerialität, meistens der Reichsministerialität entstammte. Die Ahnherren kamen im 
Zuge staufischer Städtepolitik oder infolge des Zusammenbruchs der staufischen Reichsland-
politik nach Nürnberg und konnten dort führende Positionen besetzen. Ihre Abstammung aus 
dem Umfeld ministerialer Geschlechter kennzeichnet u.a. ein reges Konnubium mit dem länd-
lichen Adel. 

Zweifellos war schon im 13. und 14. Jahrhundert kaufmännische Betätigung ein Hauptmerk-
mal dieser führenden Geschlechter Nürnbergs. Ein gutes Beispiel hierfür gibt die Handelsge-
sellschaft der GRUBER-PODMER-STROMER. Stromersche Handelsvertreter findet man im 14. 
und 15. Jahrhundert in Avignon, in Aigues-mortes, in Barcelona, in Como, in Mailand, in 
Genua, in Rom und in Neapel. Im Osten reichten ihre Handelsstationen über Wien, Ofen und 
Prag bis nach Brünn, Breslau, Krakau, Lemberg und Asow, im Norden bis nach Thorn, Riga 
und Kopenhagen und im Nordwesten und Westen bis nach Maastricht, Mecheln, Brügge und 
London. 

Zum Fernhandel kamen Finanzgeschäfte: Nürnberger Patrizier verstanden sich vor allem im 
14. und frühen 15. Jahrhundert als kaiserliche und fürstliche Geldgeber. KONRAD GROß, der 
Stifter des Nürnberger Heilig-Geist-Spitals, war der Finanzier LUDWIGS DES BAYERN. Er 
spielte im 14. Jahrhundert eine ähnliche Rolle wie JAKOB FUGGER unter MAXIMILIAN und 
KARL V. Beträchtlich waren auch die Kapitalströme, die nach Nürnberg flossen. Es ist sicher-



 5

lich nicht übertrieben, Nürnberg als einen, wenn nicht gar den führenden Geldumschlagplatz 
Oberdeutschlands um 1400 zu charakterisieren. 

Diese überregional agierenden patrizischen Handelsgesellschaften und Familienunternehmen, 
zu denen auch die PAUMGÄRTNER zählten, mit denen GEORGIUS AGRICOLA im 16. Jahrhundert 
in Briefkontakt stand, verstellten aber lange Zeit den Blick auf die auch schon im 15. Jahr-
hundert tätigen bürgerlichen Kaufleute der Reichsstadt. Schon im 14. Jahrhundert finden sich 
nichtpatrizische Nürnberger in Lübeck, bürgerliche Großhändler wie MICHAEL HEIDER be-
dienten um 1450 fast monopolartig die Handelsachse Nürnberg-Lübeck-Ostsee. Nichtpatrizier 
waren in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
außerdem in Paris, Lyon, Prag, Krakau, Posen, Breslau tätig, bürgerliche Unternehmen waren 
zur gleichen Zeit am Bergbau in Böhmen, Sachsen, Thüringen, Schlesien, Tirol und Ungarn 
beteiligt, und manche von ihnen übertrafen bezüglich Umsatz und Vermögen die patrizischen 
Handelsgesellschaften bei weitem. Zu diesen bürgerlichen Familien im Fernhandel sind auch 
die SCHÜTZ zu zählen, die sich von Nürnberg aus im späten 15. Jahrhundert mit einem Fami-
lienzweig in Chemnitz etablierten und dort in die gesellschaftliche Oberschicht vorstießen. 
GEORGIUS AGRICOLA heiratete in zweiter Ehe mit ANNA SCHÜTZ eine Nachfahrin dieser 
Nürnberger Handelsfamilie. 

Es ist folglich ersichtlich, daß schon vor dem Rückzug der patrizischen Handelsgesellschaften 
aus dem wirtschaftlichen Leben Nürnbergs der Anteil nichtpatrizischer Kaufleute an der Peg-
nitz erheblich war. Dieser Rückzug des Patriziats aus seinem angestammten Betätigungsfeld, 
der um die Mitte des 16. Jahrhunderts weitestgehend abgeschlossen ist, wird meist mit dem 
wirtschaftlichen Niedergang der Reichsstadt gleichgesetzt oder zumindest als dessen Kataly-
sator bewertet. Ob das Ausscheiden der patrizischen Familien aus der damaligen Handels- 
und Finanzwelt als Ergebnis der Feudalisierung des Nürnberger Stadtadels zu sehen ist oder 
als Ausdruck unternehmerischer Ermüdungserscheinungen, bleibe dahingestellt. Jedenfalls 
ersetzten im 16. Jahrhundert bis weit in den Dreißigjährigen Krieg hinein meist ausländische 
Handelsgesellschaften − vor allem italienische, aber auch niederländische und innerösterrei-
chische − den Ausfall der Nürnberger Patrizier. 

Seine feste Grundlage fand der Handel der Nürnberger Patrizier und bürgerlichen Großkauf-
leute in den Erzeugnissen des Nürnberger Handwerks. Die Handwerke unterstanden in Nürn-
berg − wie bereits angedeutet − der strikten Kontrolle des Rats. Als Gewerbepolizeibehörde 
diente dem Nürnberger Rat das 1470 eingerichtete Rugamt. Sachlich zuständig war es nicht 
nur für die eigentlichen obrigkeitlichen Aufgaben der Überwachung und Rechtsprechung in 
Bezug auf die Handwerke, sondern auch für solche Aufgaben, die in anderen Städten von den 
Zünften in Selbstverwaltung wahrgenommen wurden wie die Einschreibung der Lehrlinge 
und Gesellen, die Verleihung des Meisterrechts sowie die Überwachung und zum Teil die 
Führung der auswärtigen Korrespondenz der Handwerke. 

Über das Rugamt unterdrückte der Rat jegliche politische Betätigung der Handwerker wie 
auch geringste Ansätze zu einer andernorts üblichen Selbstverwaltung. Zugleich sorgten Rat 
wie Rugamt mit wirtschaftlichen und sozialen Schutzmaßnahmen für die entmündigten 
Handwerker, beschützten den Einzelnen vor den Eingriffen anderer Gewerbe und vor der 
Konkurrenz von außen und garantierten durch ständige Kontrolle eine hohe Qualität der Pro-
duktion. 

Mit Ausnahme der „freien Künste“, in denen weitgehende Gewerbefreiheit bestand und die 
daher oft an der Spitze des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts standen, wurden die 
Nürnberger Handwerke durch detaillierte Handwerksordnungen reglementiert, deren Einhal-
tung die „geschworenen Meister“ überwachten. Wichtigste Kennzeichen eines geschworenen 
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Handwerks waren der Schutz seines Tätigkeitsbereichs vor Stümplern, die genaue Festlegung 
der Lehr- und Gesellenzeiten, oft auch der Zahl der Meisterwerkstätten oder ähnlicher Zu-
gangsbeschränkungen, der Betriebsgröße sowie der Arbeitsmittel und Arbeitsorganisation. 
Die geschworenen Meister wurden von den Meistern ihres Handwerks gewählt und vom Rug-
amt bestätigt. Sie überwachten die Einhaltung der Handwerksordnung, visitierten die Werk-
stätten, kontrollierten häufig auch die Handwerksprodukte auf der Schau oder als Zeichen-
meister und überwachten die Meisterrechtserteilungen. Eine besondere Untergruppe der ge-
schworenen Handwerke bildeten die „vereidigten Handwerke“, in denen alle Meister, 
manchmal sogar die Gesellen und Lehrlinge, eidlich auf die Handwerksordnung verpflichtet 
wurden und sich gegenseitig überwachen mußten. Hierzu zählten vor allem Handwerke, bei 
denen Übertretungen der Ordnungen besonders schwerwiegende Konsequenzen hatten wie 
z.B. die Goldschmiede (Wert des Materials) oder Bauhandwerke (Risiken bei Fehlleistungen). 
Eine Handwerksliste von 1564 zählt 73 geschworene Handwerke auf, darunter allein 36 aus 
dem metallverarbeitenden und jeweils neun aus dem lederverarbeitenden und aus dem Textil-
gewerbe. 

Die geschworenen wie die vereidigten Handwerke gliederten sich ihrerseits in „ungeschenk-
te“ und „geschenkte“ Handwerke sowie in „gesperrte“ Handwerke. Handwerke ohne Wan-
derzwang und ohne Rechtsanspruch der wandernden Gesellen auf ein Geschenk nannte man 
ungeschenkte Handwerke. Unter geschenkten Handwerken sind dagegen Handwerke mit 
Wanderzwang zu verstehen, in denen die wandernden Gesellen einen Rechtsanspruch auf 
eine Wanderunterstützung seitens des Handwerks hatten. Als Anlaufstelle für die ankommen-
den Gesellen, an der sie eine Arbeitsstelle vermittelt bekamen oder bei ihrer Abreise ihr Ge-
schenk entgegennehmen konnten, diente die Herberge.  

Zwei Handwerkslisten aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts führen insgesamt 114 Hand-
werke auf, hiervon gehören 50 (44 %) zu den ungeschenkten und 43 (38 %) zu den geschenk-
ten Handwerken. Unter den geschenkten heben sich wiederum die metallverarbeitenden Ge-
werbe mit insgesamt 15 Handwerken sowie die Textilbranche mit 6 Handwerken und die Le-
derverarbeitung mit 5 Handwerken hervor. Bei den ungeschenkten Handwerken dominieren 
die Textilgewerbe mit 12 Handwerken gefolgt von der Eisenverarbeitung mit 10 (hier insbe-
sondere Waffenhandwerke) und der Holzverarbeitung mit 6 Handwerken (zum Teil wieder im 
Zusammenhang mit der Waffenproduktion). Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, daß 
von den acht seit 1370 ratsfähigen Handwerken allein sieben zu den ungeschenkten zählten 
(Rindsmetzger, Kürschner, Tuchmacher, Bäcker, Goldschmiede, Schneider und Rotgerber = 
Lederer), mithin also die angesehensten, im Nürnberger Sozialprestige an der Spitze der 
Handwerker stehenden und damit auch die im Rahmen des in Nürnberg Möglichen einfluß-
reichsten Gewerbe. 

Unter den gesperrten Handwerken schließlich sind meist hochspezialisierte, exportorientierte 
Handwerke zu verstehen, in denen das Nürnberger Handwerk meinte, über den höchsten 
Stand der Technik zu verfügen. Deshalb trachtete der Rat danach, die Weiterverbreitung der 
einschlägigen Kenntnisse zu verhindern. Diese Handwerke durften grundsätzlich nur von 
Nürnberger Bürgern ausgeübt werden. Falls doch auswärtige Lehrlinge angenommen wurden, 
mußten diese noch während oder unmittelbar nach ihrer Lehrzeit das Nürnberger Bürgerrecht 
erwerben. Für Gesellen bestand Wanderverbot. Meister durften nicht aus Nürnberg auswan-
dern, ihre Reisemöglichkeiten waren häufig eingeschränkt; ebenso war der Verkauf von 
Werkzeugen nach draußen verboten. Diese für Nürnberg eigentümliche konsequente Sperrung 
erhielt der fränkischen Metropole zunächst Monopole auf fortschrittlichere Techniken wie 
z.B. den mechanischen Drahtzug mittels Wasserkraft zur Produktion von Grobdraht. Die 
Sperrung wurde meist jedoch früher oder später durch Abwerbung und Flucht von Fachkräf-
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ten durchlöchert. Andererseits schnitt der Nürnberger Rat durch das Wanderverbot seine 
Handwerker von technischen Weiterentwicklungen an anderen Orten ab und sorgte so unge-
wollt dafür, daß diese langfristig hinter der Konkurrenz zurückblieben. In den bereits genann-
ten Listen der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zählen 21 (18 %) der aufgelisteten 114 
Handwerke zu den gesperrten. 

Wie wir gesehen haben, ermöglichte das Fehlen handwerklicher Mitbestimmungsrechte dem 
Nürnberger Rat eine geradezu planwirtschaftliche, allein an den Exportchancen und damit 
den Bedürfnissen seines Handels orientierte Lenkung der handwerklichen Produktion. Die-
sem Ziel diente auch die soeben geschilderte Einteilung der Handwerke in freie Künste, ge-
schenkte, ungeschenkte und gesperrte Handwerke. Nicht wenige der gerade exportintensiv-
sten Handwerke in der Metallverarbeitung − und hier vor allem bei der Waffenproduktion 
bzw. in der Textilbranche − waren in der damals modernen Form des Verlagswesens organi-
siert. 

Dem Ziel der Exportförderung diente ebenfalls die am Bedarf orientierte Festlegung der Zahl 
der Meister und Gesellen und die Neuansiedlung ganzer Gewerbezweige in Nürnberg. So 
siedelte der Rat 1488 20 schwäbische Barchentweber aus Augsburg, Ulm und Weißenhorn in 
Nürnberg an. Ebenso animierte der Rat 1530 einen an die Pegnitz übergesiedelten Antwerpe-
ner Atlasweber mit einem Darlehen, ein bis dahin in Nürnberg nicht bekanntes obergäriges 
Bier aus Weizen nach niederländischer Art zu brauen. Bereits zehn Jahre später zählte man 
schon sechs Weißbierbrauer in der Reichsstadt; das bis dahin unbekannte, neumodische Ge-
tränk hatte sich neben dem Nürnberger Rotbier etabliert. 

Dem Ziel der Exportförderung diente auch die Einrichtung einer strengen städtischen Quali-
tätskontrolle für zahlreiche Nürnberger Handwerksprodukte, die den guten Ruf der Nürnber-
ger Waren sicherstellen sollten. Nicht zuletzt förderten umfangreiche Infrastrukturmaßnah-
men des Rats das heimische Handwerk: die Errichtung von Mühlen als der damals wichtig-
sten Energielieferanten für die Lebensmittel- und Papierherstellung, für Textil- und Metallbe-
arbeitung, der Schutz der Reichswälder als Energie- und Rohstofflieferanten und die Siche-
rung der Versorgung mit Wasser als Energieträger, für Brauchwasser und als Entsorgungs-
weg. 

Dank dieser Förderung erreichte das Nürnberger Handwerk eine anderswo nur selten erreichte 
Differenzierung und Blüte; der „Nürnberger Witz“ (technischer Erfindungsreichtum) wurde 
sprichwörtlich, und der Spruch „Nürnberger Tand geht durch alle Land“ zeigt den großen 
Exporterfolg Nürnberger Waren auf allen Märkten. Mit ihren Spitzenwerken erreichten die 
Nürnberger Kunsthandwerke Weltruf, für den stellvertretend Namen wie WENZEL JAMNITZER, 
JOST AMMAN, ANTON KOBERGER, VEIT STOß, PETER VISCHER, ADAM KRAFT und ALBRECHT 
DÜRER genannt sein sollen. 

Die wirtschaftliche Blüte zog ein stürmisches Bevölkerungswachstum nach sich, das auch 
durch die verheerenden Pestepidemien des Spätmittelalters immer nur kurzfristig unterbro-
chen wurde. Hatte die Bevölkerungszahl Nürnbergs 1431, zu Beginn der Blütezeit, noch zwi-
schen 20.000 und 25.000 Einwohnern gelegen, so waren es 1560 bereits 40.000 bis 50.000, 
eine Verdoppelung in etwas über 100 Jahren. Das schnelle Wachstum machte umfangreiche 
Infrastruktur- und sozialpolitische Maßnahmen notwendig. Die Anlage von Schöpf- und Röh-
renbrunnen sowie Entsorgungsrinnen sollte die Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch 
einwandfreiem Trinkwasser sicherstellen; Bauvorschriften und die effektive Organisation des 
Feuerlöschwesens verhinderten erfolgreich die Entstehung der gefürchteten Feuersbrünste bis 
zu den Brandnächten des 2. Weltkriegs. Mit der Anlage großer Getreidespeicher, eines Salz-, 
eines Wein- und eines Talgstadels sowie etlicher Kohlenhäuser traf der Rat nicht nur Vorsor-
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ge für den Fall einer Belagerung, sondern konnte auch bei Teuerungen dämpfend auf die Prei-
se einwirken. 

Der Sozialfürsorge diente die Einrichtung zahlreicher Siechköbel für ansteckend Erkrankte 
vor den Toren der Stadt (St. Johannis, St. Peter, St. Jobst und St. Leonhard), von Spitälern (St. 
Elisabeth, Heilig-Geist-Spital, St. Katharina) und Altersheimen (Heilig-Geist-Spital, Mendel-
sches und Landauersches Zwölfbrüderhaus), der Findelhäuser und die Austeilung von Almo-
sen an die Armen der Stadt. Getragen wurden diese Institutionen und Aktivitäten zunächst 
von den in Nürnberg ansässigen Mönchs- und Nonnenorden, zunehmend aber auch von mild-
tätigen Stiftungen reicher Nürnberger Bürger, die ihre Stiftungen gerade nicht der Kirche, 
sondern dem Rat unterstellten. Mit der Einführung der Reformation wurden die Orden aufge-
hoben, ihre Güter eingezogen und der Verwaltung des Stadt- und des Landalmosenamtes un-
terstellt, die die mildtätigen Zwecke fortführten. 

Als Investition in die Zukunft, aber auch als Ausdruck des Verantwortungsbewußtseins für 
die Untertanen läßt sich die Einrichtung des Schulwesens interpretieren: Neben den von pri-
vaten Schulmeistern, den sogenannten Schreib- und Rechenmeistern, betriebenen deutschen 
Schulen standen die vier städtischen Lateinschulen, die durchaus auch von Handwerkersöh-
nen besucht wurden. In Nürnberg fehlte jedoch eine eigene Universität. 

Dieses Fehlen einer Universität schien dem Einzug des Humanismus zunächst schlechte Vor-
aussetzungen zu bieten. Das häufige Studium junger Nürnberger Patrizier und Bürgersöhne in 
Italien in Verbindung mit Nürnbergs Rolle als Verlags- und Druckort − deren Auswirkungen 
auch GEORGIUS AGRICOLA zu spüren bekam, stand er doch in seiner Joachimsthaler Zeit bei 
einem Nürnberger Buchdrucker und -händler in Schulden − sowie der Blüte seines feinme-
chanischen Handwerks (wissenschaftliche Instrumente wie Astrolabien) ließen jedoch einen 
spezifischen Bürgerhumanismus entstehen, der weit über den regionalen Rahmen hinaus aus-
strahlte und der verbunden ist mit Namen wie Regiomontanus, HARTMANN SCHEDEL, 
CONRAD CELTIS, WILLIBALD PIRCKHEIMER und JOHANNES COCHLÄUS. 

Der 1436 bei Königsberg in Franken geborene und 1476 in Rom verstorbene Mathematiker, 
Astronom und Drucker JOHANNES MÜLLER, genannt REGIOMONTANUS, wechselte von der 
Universität Preßburg und dem dortigen Hof von König MATTHIAS CORVINUS 1471 nach 
Nürnberg, wo er als Privatgelehrter eine Sternwarte einrichtete und astronomische und huma-
nistische Werke druckte. Seine astronomischen Beobachtungen wurden u.a. Grundlage für 
MARTIN BEHAIMS Weltglobus sowie für die Navigation der spanischen und portugiesischen 
Seefahrer nach Afrika, Indien und in die Neue Welt. 

Der Nürnberger Arzt HARTMANN SCHEDEL, 1440 in Nürnberg geboren und dort 1514 gestor-
ben, schloß sich während seines Studiums in Leipzig dem Humanistenkreis um PETER LUDER 
an, dem er nach Padua folgte. Seinen Beruf übte er als Stadtarzt in Nördlingen und Amberg 
aus, bevor er ab 1482 in Nürnberg eine gutgehende Praxis führte. Neben seinem Beruf sam-
melte er Bücher und Handschriften und führte einen medizinisch und humanistisch ambitio-
nierten Gelehrtenkreis. Höhepunkt seines Schaffens und Ergebnis seiner bibliophilen Leiden-
schaft war die 1493 in Nürnberg von ANTON KOBERGER gedruckte und reich mit Holzschnit-
ten WILHELM PLEYDENWURFFS nach Vorlagen des Dürer-Lehrers MICHAEL WOLGEMUT aus-
gestattete Schedelsche Weltchronik, die eine Summe des historisch-geographischen Wissens 
seiner Zeit darstellt. 

Der 1459 in Wipfeld bei Schweinfurt geborene und 1508 in Wien verstorbene Universalge-
lehrte CONRAD BICKEL, genannt CELTIS, wurde 1487 von Kaiser FRIEDRICH III. in Nürnberg 
als erster Deutscher zum Poeta laureatus gekrönt. Als Professor für Poetik und Rhetorik an 
der Universität Wien verfaßte er Editionen, Lehrbücher, Dichtungen, bildungstheoretische 
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Schriften und Entwürfe für Bildprogramme (beispielsweise für ALBRECHT DÜRER). „Norim-
berga“, seine Prosabeschreibung Nürnbergs, war Teil einer geplanten umfassenden „Germa-
nia illustrata“. 

Der Nürnberger Patrizier WILLIBALD PIRCKHEIMER, 1470 in Eichstätt geboren und 1530 in 
Nürnberg gestorben, hatte in Padua und Pavia Jura und die Artes studiert und diente dem 
Nürnberger Rat als juristischer Berater, Diplomat und Feldhauptmann. Der Freund DÜRERS 
stand mit den führenden Humanisten seiner Zeit wie etwa KONRAD PEUTINGER, BEATUS 
RHENANUS, ERASMUS und THOMAS MORUS persönlich und brieflich in Kontakt und trat selbst 
als Prosaschriftsteller und Versdichter sowie als Übersetzer und Bearbeiter von klassischen 
griechischen und lateinischen Werken und Kirchenväterschriften hervor. 

Der 1479 in Raubersried bei Nürnberg geborene und 1552 in Breslau verstorbene Theologe 
JOHANNES DOBENECK, genannt COCHLÄUS, veröffentlichte als Rektor der Lateinschule bei St. 
Lorenz grundlegende Lehrbücher zur lateinischen Grammatik, zu Musik, Geographie und 
Geschichte und entwickelte außerdem eine neue Lehrmethode. Er verfaßte eine der ersten 
Landesbeschreibungen Deutschlands, in der Nürnberg im Zentrum steht. 

Im Zuge dieses stark überregional ausgreifenden Bürgerhumanismus bemühte sich auch der 
Nürnberger Rat, in der Stadt humanistische Studiengänge zu etablieren. So gründete er 1496 
eine Poetenschule, an der die sprachlich-literarische (Menschen-)Bildung mit Hilfe der Lektü-
re klassischer Autoren nach italienischem Vorbild im Zentrum des Lehrplans stand. Diese war 
allein dem Rat unterstellt und somit anders als die vier Lateinschulen unabhängig von kirchli-
chen Institutionen, was besonders die Lateinschulmeister und die Dominikaner als Konkur-
renz empfanden. Um den Frieden in der Stadt zu wahren, ließ der Rat die Poetenschule 1509 
wieder eingehen, etablierte aber zugleich humanistische Studiengänge an den Lateinschulen. 
Im Zuge der Reformation gründete der Rat im ehemaligen Egidienkloster ein Gymnasium, für 
das PHILIPP MELANCHTHON einen christlich-humanistischen Lehrplan entworfen hatte. Aus 
diesem Gymnasium erwuchs 1622 die Nürnberger Universität in Altdorf.  

Enorm war die Breitenwirkung, die der bürgerliche Humanismus, die Poetenschule und die 
humanistischen Studiengänge der Lateinschulen nicht nur in der Nürnberger Oberschicht ent-
falteten. So ist es gewiß kein Zufall, daß gerade in Nürnberg der Schuhmacher HANS SACHS 
zahlreiche Werke der lateinischen Literatur seiner Zeit einem deutschsprachigen Publikum 
vermittelte. Die Blüte von Meistersang und Fastnachtsspiel zeigt die Höhe der literarischen 
Volkskultur im damaligen Nürnberg. 

In dieser allen neuen geistigen Strömungen aufgeschlossenen Atmosphäre fielen die Gedan-
ken MARTIN LUTHERS auf fruchtbaren Boden: Bereits 1517 hatte sich im Nürnberger Augu-
stinerkloster ein aus der Tradition des klösterlichen Humanismus kommender, mit dem Na-
men des Augustiner-Generalvikars und Lutherfreundes JOHANNES VON STAUPITZ verbundener 
Gelehrtenkreis gebildet, die „Sodalitas Staupitziana“. Hier versammelten sich u.a. die poli-
tisch einflußreichsten Nürnberger Persönlichkeiten und erörterten humanistische und kirchen-
reformerische Gedanken. 1524/25 trat Nürnberg dann als erste Reichsstadt offen zur Refor-
mation über. 

Die wirtschaftliche und kulturelle Blüte Nürnbergs wäre nicht möglich gewesen ohne ihre 
politisch-militärische Absicherung. Mit den Markgrafen lag Nürnberg seit dem Kauf der 
Reichswälder im Dauerstreit um unklare Punkte des Kaufvertrags, insbesondere um Fragen 
der Gerichtsbarkeit und Landeshoheit in dem gekauften Gebiet. Mehrmals führten diese Fra-
gen zum Ausbruch blutiger Kämpfe: im ersten Markgrafenkrieg (1449-1450/53), in der 
Schlacht von Affalterbach (1502) und im zweiten Markgrafenkrieg (1552-1554/55). Häufig 
wurden die zahlreichen Placker (Raubritter), die dem Nürnberger Handel schweren Schaden 
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zufügten, von den Markgrafen unterstützt. Aber auch Nürnberg selbst scheute − wie wir gese-
hen haben − vor militärischen Eroberungen wie im Landshuter Erbfolgekrieg (1504-1506) 
nicht zurück. 

Grundlinie der Nürnberger Politik blieb die enge Verbindung zum Kaiser, der auf die finanzi-
elle Hilfe Nürnbergs ebenso angewiesen war wie Nürnberg auf seinen Schutz. Dieses enge 
Verhältnis fand über die Goldene Bulle KARLS IV. und die Verwahrung der Reichskleinodien 
hinaus auch institutionellen Ausdruck: Während der Reichsreform war Nürnberg 1500-1502 
und 1521-1524 Sitz der beiden höchsten Reichsinstitutionen: des Reichsregiments (der 
Reichsregierung) und des Reichskammergerichts. 

Nicht zuletzt äußere Ursachen waren es, die den − zunächst unmerklichen − Niedergang 
Nürnbergs einleiteten. Die Einführung der Reformation sah Nürnberg auf dem Höhepunkt 
seiner wirtschaftlich-kulturellen wie politischen Macht. So verkündete LUTHER, der Nürnberg 
gerne als „Auge und Ohr Deutschlands“ bezeichnete, 1520 überschwenglich: „Denn Nurm-
berg leucht warlich inn ganz Deudsches land wie eine sonne unter mond und sternen“. Und 
selbst ein anonymer Venezianer lobt das Nürnberg jener Zeit, das er mit seiner Vaterstadt und 
anderen deutschen Städten vergleicht, indem er voll venezianischen Hochmuts ausrief: „Alle 
deutschen Städte sind blind, nur Nürnberg sieht - auf einem Auge“. 

Aber gerade die Reformation brachte eine Entfremdung vom Kaiser, der 1543 seinen letzten 
Reichstag in Nürnberg abhielt. Die mit Hilfe des Nürnberger Witzes erfolgte Entdeckung 
Amerikas führte zu einer Verlagerung der Handelswege, deren Auswirkungen trotz der Ein-
stellung Nürnbergs auf die neuen Möglichkeiten nur teilweise aufgefangen werden konnten. 
Der im 16. Jahrhundert in Nachahmung des adeligen Standesdünkels erfolgende Rückzug des 
Patriziats aus dem Handel ließ eine Entfremdung zwischen diesem und der reichsstädtischen 
Regierung entstehen, die durch die Entwicklung neuer Institutionen, wie etwa des Handels-
vorstands 1560/66 oder des Banco Publico 1621, nur bedingt überbrückt werden konnte. Die 
Handwerke verfielen − oft gegen den Widerstand des Rats − mit der schrittweisen Umwand-
lung immer zahlreicherer freier Künste in regulierte Handwerke der Erstarrung. Angesichts 
einer nachlassenden Dynamik mußte der 30jährige Krieg Nürnberg doppelt hart treffen; die 
merkantilistische Schutzpolitik der Territorialstaaten in der Wiederaufbauzeit verhinderte 
durch die Lähmung des Nürnberger Handels seine Erholung, während die starren Steuerforde-
rungen des reformunfähigen Reichs und des Fränkischen Kreises die Nürnberger Finanzkraft 
bei weitem überforderte. Nürnberg verfiel einem langen Niedergang, aus dem es erst als Bay-
erns zweite Metropole durch die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts wieder befreit wurde. 


